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Merkblatt Todesfall 
 
Ein Todesfall ist für die Hinterbliebenen ein unfassbar schmerzliches und ungewohnt schwieriges Ereignis. 
Trauer, Schock und Orientierungslosigkeit prägen die Zeit nach dem Tod einer nahestehenden Person. Die-
ses Merkblatt zeigt Ihnen, welche Massnahmen unmittelbar nach einem Todesfall zu treffen sind. 
 
 

 Tod zu Hause 
Benachrichtigen Sie einen Arzt (bei Abwesenheit des Haus- 
arztes den Notfallarzt). Dieser stellt die ärztliche Todesbe-
scheinigung aus. 
 
Bei Unfall oder Verdacht auf Selbsttötung/Tötungsdelikt ist 
zusätzlich die Polizei zu benachrichtigen. 
 
Bei einem Todesfall in einem Spital oder Heim wird die To-
desmeldung durch die Spital- bzw. Heimleitung veranlasst. 
 
 

- Tel. Nr. Hausarzt 
- Tel. Nr. Notfall 144 
 
 
- Polizei Kanton Solothurn, Biberist, 

032 627 98 00 

 Auf Wunsch übernehmen Bestattungsunternehmen die wei-
teren zu erledigenden Massnahmen. 
 
Diese Bestatter aus der näheren Umgebung kennen den Friedhof und haben 
Zugang zur Aufbahrungshalle in Lüterkofen. 

 
Stellen Sie die persönlichen Papiere der verstorbenen Person 
für die Bestattungsfirma bereit (Familienbüchlein, Pass, Identi-
tätskarte, Ausländerausweis). 

Folgende Fragen sind für die Bestattung zu klären: 

 Aufbahrung 

 Art der Bestattung (Erdbestattung, Urnengrab, übrige) 

 Ort, Datum und Zeit der Bestattung und Abdankung 

 Art des Grabes (Familiengrab, Reihengrab, Urnengrab 
oder Gemeinschaftsgrab) 

 
 

- Bestattungsdienst Binggeli 
Recherswil, 032 682 41 82 
 

- Charona Bestattungen 
Christa Tinella-Steiner 
Obergerlafingen,032 677 06 18 

 
- Messer Begleitung + Bestattung 

Solothurn, 032 757 50 50 
 
- Bestattungsdienst Zuber 

Solothurn, 032 622 74 74 
 

 Innert 2 Tagen benachrichtigen 

Zivilstandsamt des Sterbeortes - bitte mitnehmen:  
Ärztliche Todesbescheinigung, Familienbüchlein (wenn nicht 
vorhanden Pass oder ID), Niederlassungsausweis 
 

Bei Ausländern zusätzlich, wenn Familienbüchlein nicht vor-
handen den Ehe- oder Geburtsschein mit Elternnamen, Pass 
und Ausländerausweis. 
 

 

 

Zivilstandsamt Solothurn 
Patriotenweg 9 
4502 Solothurn 
032 627 23 81 
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 In den Unterlagen der verstorbenen Person suchen nach: 

 Organspendeausweis 

 Anordnung für die Beerdigung 

 Vorsorgevertrag mit einem Bestattungsunternehmen 
 
 

 

 Mit Pfarrer/in Termin für die Bestattung festlegen  Reformiertes Pfarramt Lüsslingen 
032 622 20 56 
 

- Römisch-Katholisches Pfarramt  
Lohn-Ammannsegg 
032 677 11 34 
 

- Christkatholisches Pfarramt Solothurn 
032 623 39 33 

 
 

 Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, die Totenglocke (altes 
Schulhaus Lüterkofen) zu läuten. 

Bitte wenden Sie sich an die Gemeindeverwaltung 
Lüterkofen-Ichertswil. 

032 677 01 70 
gemeindeverwaltung@lueterkofen-
ichertswil.ch 
 
Mo 08.00-11.00 14.00 - 17.00 
Di 08.00-11.00 geschlossen 
Mi 08.00-11.00 geschlossen 
Do geschlossen 15.00 - 18.00 
Fr 08.00-11.00 geschlossen 
 

 Aufgabe der Todesanzeigen an Zeitungen und persönli-
cher Versand an Verwandte/Bekannte durch die Trauerfa-
milie 
 
Leidzirkulare: Druck durch Bestattungsunternehmen oder 
eine Druckerei in der Region. 
 
 

- AZ Solothurner Zeitung 
032 558 86 96 
todesanzeigen@solothurnerzeitung.ch  
 

- Azeiger Bucheggberg-Wasseramt 
032 622 33 04 
redaktion@azeiger.ch  
 
 

 Restaurant für Imbiss (Grebtessen) reservieren 

 

Restaurant: 

  

 

Imbiss / Preis    

Getränke:    

Anz. Personen    

Parkplatz    

 Grabschmuck 

 

 

 Der Inventurbeamte wird sich mit den Angehörigen zur Auf-
nahme des Protokolls über die Inventaraufnahme in Ver-
bindung setzen. Bitte sämtliche Vermögensbelege (Bankbe-
lege etc.), Erbschaftsvertrag, Testament und Belege der To-
desfallkosten bereithalten. 

Gemeindepräsident 
Roger Siegenthaler 
079 208 23 08 
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Sonstige Tätigkeiten durch die Angehörigen 
 
Unter anderem sind folgende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Todesfall durch die Angehörigen wahr-
zunehmen: 
 

 Arbeitgeber / Geschäftspartner benachrichtigen 
 

 Banken 
Eine schriftliche Mitteilung mit Angabe einer Zustelladresse wird empfohlen. Gleichzeitig sollten die 
Daueraufträge geprüft werden. 
 

 Ausgleichskasse und Pensionskasse 
Die Adressen sind auf den Kontoauszügen ersichtlich. Eine schriftliche Mitteilung mit Angabe einer 
Zustelladresse wird empfohlen. 
 

 Versicherungen 
Es wird empfohlen Krankenkasse, Unfall- und Haftpflichtversicherung schriftlich zu informieren. Auto- 
und Hausratsversicherung müssen gekündigt werden, wenn der Versicherungsschutz nicht mehr be-
nötigt wird. 
Für die Beendigung sonstiger Versicherungen ist die jeweilige Gesellschaft anzufragen, welche Unter-
lagen benötigt werden. Zu beachten ist, dass Ansprüche aus Lebensversicherungen nur innerhalb ei-
ner kurzen Frist geltend gemacht werden können. 
 

 Mietwohnung 
Die Mietwohnung ist ordentlich zu kündigen. 
 

 Die Schweizerische Post AG 
Die Umleitung der Post kann mittels kostenpflichtigem Nachsendeauftrag geregelt werden. 
 

 Telefon-, TV- und Internetanbieter / sonstige Abonnemente 
Die Abonnemente sind zu kündigen, wenn die Leistung nicht mehr gewünscht wird. 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

Wir stehen Ihnen bei weiteren organisatorischen Aufgaben und Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Erlauben Sie sich bei aller Arbeit und Hektik auch stille Zeiten des Nachdenkens, Zeiten zur Erinnerung an 
den verstorbenen Menschen, Zeiten zum traurig sein. 


